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Die österreichische Nachkriegsjustiz genießt allgemein keinen allzu guten Ruf. 
Zu lasch sei sie gewesen, heißt es, allzeit bereit, den Ausflüchten und Ausreden 
ehemals hochrangiger Nationalsozialisten eher Glauben zu schenken als jüdi-
schen Zeugen, und geprägt von der Auffassung, Österreich sei das erste Opfer 
Hilters gewesen, weshalb seine Bewohner grundsätzlich nicht für die Untaten 
des NS-Regimes zur Verantwortung zu ziehen seien. Als Belege für diese Ansicht 
gelten vor allem der skandalöse Prozess gegen den ehemaligen Gebietskomissar 
von Wilna, den Steirer Franz Murer, und der spektakulär gescheiterte Versuch, 
auch in Österreich Auschwitz-Verfahren durchzuführen. Im Jahr 2003 nahm 
sich ein Forschungsprojekt, getragen von der Zentralen österreichischen 
Forschungsstelle Nachkriegsjustiz in Wien, dem Institut für österreichische 
Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwicklung der Universität Graz 
und dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, dieses Themas 
an und analysierte in dreijähriger Arbeit die Spruchpraxis österreichischer 
Gerichte im Zusammenhang mit NS-Tötungsverbrechen.

Es gilt, so viel vorab, doch einiges an den überkommenen Vorurteilen zu revi-
dieren. Österreichs Gerichte waren gar nicht so lahm, wie wir alle dachten. Der 
junge Staat schien entschlossen, reinen Tisch zu machen. Bereits in den ersten 
Monaten nach Kriegsende wurden in Wien, Graz, Linz und Innsbruck soge-
nannte Volksgerichte installiert, deren Aufgabe die Ahndung von Verbrechen 
war, die mit der NS-Herrschaft in Österreich in Zusammenhang standen. Diese 
bis 1955 bestehenden Behörden leiteten knapp 137.000 Ermittlungsverfahren 
gegen mutmaßliche österreichische NS-Straftäter ein, die zu etwa 28.000 
Anklageerhebungen führten. Die Richter fällten rund 23.500 Urteile, davon 
zwar 10.000 Freisprüche, aber immerhin auch 43 Todesurteile, von denen 30 
tatsächlich vollstreckt wurden. 
 Die überwältigende Mehrzahl dieser Verfahren richtete sich gegen soge-
nannte Illegale, jene Österreicher also, die schon zwischen 1933 und 1938 
Mitglied der – in diesem Zeitraum verbotenen – NSDAP gewesen waren. 
Jedoch spielte auch die Verfolgung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen 
eine prominente Rolle in den Ermittlungen – allerdings hauptsächlich 
dann, wenn die Verbrechen auf österreichischem Gebiet begangen worden 
waren. Aus diesem Grund existiert heute eine Fülle von Verfahren, die sich 
mit den Ereignissen der sogenannten Reichskristallnacht, mit Euthanasie-
Verbrechen oder mit der Erschießung von Juden und Zwangsarbeitern gegen 
Kriegsende befassen, die Untaten von Österreichern in den Ghettos und 
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Konzentrationslagern Osteuropas oder im Rahmen der „Aktion Reinhard“ 
waren hingegen für die Ermittlungsbehörden von untergeordnetem Interesse. 
Diese Tendenz ist allerdings, wie man ergänzend hinzufügen muss, kein 
österreichisches Spezifikum. Die Shoah, der Völkermord an den europäischen 
Juden, wurde vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit nur unzureichend 
und als ein Verbrechen unter vielen wahrgenommen.

Das von Thomas Albrich, Winfried Garscha und Martin Polaschek geleite-
te Forschungsprojekt orientierte sich in der Auswahl der Deliktkategorien 
an jenen Kriterien, die Christiaan F. Rüter vom Institut für Strafrecht der 
Universität Amsterdam bereits in den 1960er-Jahren ausgearbeitet hat und 
die dem von ihm herausgegebenen, vielbändigen Standardwerk „Justiz und 
NS-Verbrechen“ zugrunde liegen. Dieses Vorgehen ist schon allein deshalb 
zu begrüßen, weil dadurch zum einen Vergleichbarkeit gewährleistet ist und 
zum anderen auf international anerkannte Standards Bezug genommen wird 
– beides keine Selbstverständlichkeiten angesichts österreichischer Schreber-
gartenmentalitäten auch im Forschungsbereich.
 Unter dem Begriff NS-Tötungsverbrechen verstehen die Projektleiter 
Delikte, „in denen eine aus nationalsozialistischer Gesinnung oder 
Willfährigkeit gegenüber dem NS-Regime begangene Tat den Tod eines 
Menschen beabsichtigte oder zur Folge hatte“ (S. 8). Diese Definition umfasst 
also nicht nur Verbrechen, in denen die Angeklagten eigenhändig gemordet 
hatten, sondern bezieht auch sogenannte Schreibtischtäter und Denunzianten 
in die Betrachtungen mit ein.
 Auf dieser definitorischen Basis ermittelten die WissenschaftlerInnen 561 
Prozesse gegen 840 Personen, von denen 526 bis 1955 von den Volksgerichten, 
die übrigen nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags von ordentli-
chen Geschworenengerichten durchgeführt wurden und die die empirische 
Grundlage des Forschungsprojektes bildeten. Folgende Tatkomplexe wurden 
dabei – den Rüter-Kategorien folgend – unterschieden: Novemberpogrom 
1938, Euthanasie, Verbrechen gegen das Kriegsvölkerrecht, Verbrechen 
im Konzentrationslager Mauthausen, Denunziation mit Todesfolge, 
Endphaseverbrechen sowie Holocaust-Verbrechen.
 Dieser strengen Gliederung und ganz offensichtlich rigiden methodischen 
und strukturellen Vorgaben ist es wohl auch zu verdanken, dass die insgesamt 
13 Beiträge des Sammelbandes ein überaus kohärentes Bild vermitteln. Diese 
Stärke ist zugleich aber auch die Schwäche des Buches. Denn spätestens 
ab der Lektüre des vierten oder fünften Beitrags treten ob der Monotonie 
des Dargebotenen Ermüdungserscheinungen ein. Die Artikel beginnen 
durchwegs mit einer Zusammenfassung der historischen Ereignisse, die der 
Nachkriegs-Strafverfolgung zugrunde lagen, und widmen sich dann – je nach 
Breite der empirischen Basis – entweder statistischen Auswertungen oder der 
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Nacherzählung/Analyse einzelner Verfahren und enden – löblicherweise – mit 
einer Gesamteinschätzung oder Kurzzusammenfassung. Was in geschichtswis-
senschaftlicher Hinsicht ein überaus verdienstvolles Unterfangen ist, bedeu-
tet für den interessierten Laien ein über weite Strecken eher zweifelhaftes 
Lesevergnügen.
 Als Ausnahmen können der Beitrag von Sabine Loitfellner über die 
Auschwitz-Verfahren in Österreich sowie Heimo Halbrainers profunde 
Darstellung von Denunziationsdelikten gelten, die so souverän konzipiert und 
verfasst sind, dass die Spannungsbögen trotz der sperrigen Materie in voller 
Länge durchschritten werden. Speziell im Falle Halbrainers beeindruckt, wie 
der Autor trotz einer Fülle an Zahlenmaterial stilistisch in der Lage ist, die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln.
 Bestseller wird diese Publikation also wohl keiner mehr; das wird auch 
nicht das Ziel des Forschungsprojektes gewesen sein. Es ist diesem aus 
großteils jungen WissenschaftlerInnen bestehenden Team aber jedenfalls 
Anerkennung zu zollen für die Akribie, mit der es sich durch die Aktenberge 
der Gerichtsarchive fräste. Die Einzelbefunde in größerem Rahme zu inter-
pretieren und zu einem integrierten, theoretisch fundierten Gesamtüberblick 
zu kompilieren war nicht die Aufgabe dieses Projektes – hier ging es um die 
Knochenarbeit der Geschichtswissenschaft: das monatelange Auswerten von 
Archivalien, die vielfach unbedankte empirische Basisarbeit, die Bereitstellung 
von verlässlichen Zahlen. Dies ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, sehr 
häufig nicht sehr lustig – umso tiefer ist die Verbeugung, die wir vor diesem 
Werk und seinen BeiträgerInnen machen sollten.

Thomas Geldmacher
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Katia Occhi – Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea del 
Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVII)

(Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie 42), Bologna: 
Il mulino 2006, 275 pp.

Il volume riassume ed amplia parte degli studi svolti dall’autrice, ormai da diversi  
anni, sul problema del commercio del legname nell’area geografica corrispon-
dente all’odierno Trentino occidentale, in un periodo importante per il ruolo 
di questa risorsa posto a cavallo fra il ‘500 ed il ‘600. Con questo lavoro Katia 
Occhi si colloca a pieno titolo fra gli autori di riferimento nell’ambito della 
storia forestale dei territori alpini del nord est, ma il volume si rivolge ad una 
più ampia comunità scientifica interessata agli studi di storia economica, storia 
ambientale e agli studi storici in generale. E’ anche motivo di soddisfazione 


